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Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 2 GO LT  

Abgeordnete Melanie Reinecke und Dr. h.c. Björn Thümler (CDU) 

Familienergänzungszuschlag gem. § 36 a NBesG 

Anfrage der Abgeordneten Melanie Reinecke und Dr. h.c. Björn Thümler (CDU) an die Landesregie-
rung, eingegangen am 08.02.2024  

 

Mit dem Niedersächsischen Gesetz zur amtsangemessenen Alimentation vom 23. September 2022 
(Nds. GVBl. Nr. 33/2022, S. 611 ff.) ist vor dem Hintergrund konkretisierender Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zur zwingenden Einhaltung eines Mindestabstandes zur sozialen Grund-
sicherung und zur Gewährleistung einer ausreichenden Alimentation von alleinverdienenden Beam-
tinnen und Beamten mit Familie bei mehr als zwei Kindern § 36 a in das Niedersächsische Besol-
dungsgesetz eingefügt worden, der bei Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen einen An-
spruch auf Familienergänzungszuschlag begründet.  

Die Änderung trat zum 1. Januar 2023 in Kraft. In § 36 a Abs. 6 Satz 2 NBesG wurde die Landesre-
gierung ermächtigt, die jeweils maßgebliche Höhe des Familienergänzungszuschlags sowie die Ein-
zelheiten des Verfahrens durch Verordnung zu regeln. Eine solche Verordnung ist bis heute nicht 
erlassen worden. Das für Besoldung zuständige Niedersächsische Landesamt für Bezüge und Ver-
sorgung kündigt auf seiner Homepage1 unverändert an: „Nähere Informationen dazu werden zu ge-
gebener Zeit auf unserer Internetseite veröffentlicht werden“. 

1. Welche konkreten Hinderungsgründe rechtfertigen angesichts von Gesetzeszweck und Adres-
satenkreis der Regelung, dass die Landesregierung ein Jahr nach Inkrafttreten der Gesetzes-
änderung, mehr als 15 Monate nach Verabschiedung des Niedersächsischen Gesetzes zur 
amtsangemessenen Alimentation und anderthalb Jahre nach Einbringung des korrespondie-
renden Gesetzentwurfes durch die Landesregierung von der Ermächtigung in § 36 a Abs. 6 
Satz 2 NBesG bisher keinen Gebrauch gemacht hat? 

2. Welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen wird der Erlass der ausstehenden Verordnung 
nach Einschätzung der Landesregierung in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 ff. auslösen 
(bitte aufgeschlüsselt nach Zahl der betroffenen Mehrkinderhaushalte, Besoldungsgruppen der 
Empfänger, Nach- und laufenden Zahlungen sowie mutmaßlich unterschiedlicher Betragshöhe 
infolge der Erhöhung der Regelsätze nach SGB II)? 

3. Wie werden die betroffenen Beamtinnen und Beamten für die verzögerte Zahlung entschädigt? 

 

 

                                                
1  https://www.nlbv.niedersachsen.de/bezuege_versorgung/besoldung/familienzuschlag/anderungen-des-nds-

besoldungsgesetzes-zum-01-01-2023-217724.html 

 

(Verteilt am 09.02.2024) 
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